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Frage Nummer 21 
mit der dazu eingegangenen Antwort der Staatsregierung 

 

Abgeordnete 
Sanne 
Kurz 
(BÜNDNIS 
90/DIE GRÜ-
NEN) 

Vor dem Hintergrund, dass die Planungen der Deutschen Bahn 
zum Ausbau der Güterverkehrsstrecke im Münchner Osten be-
reits seit 2019 bekannt sind, dem Stadtrat jedoch nach Anga-
ben der Kommunalpolitik vor Ort bislang nur unzureichende 
und fragmentierte Informationen vorgelegt wurden, auch dem 
Landtag als Haushaltsgesetzgeber bisher keine detaillierte Pla-
nung vorliegt, die Bahn aber nun eine umfangreiche Informati-
onsveranstaltung gemeinsam mit der örtlichen Bürgerinitiative 
und ohne sichtlich teilnehmende Personen der Staatsregierung 
veranstaltete, und zugleich zentrale Fragen des Lärmschutzes, 
der Trassenführung sowie des Zusammenspiels zahlreichen 
Bahnprojekte München Ost (S-Bahn Betriebswerk, Daglfinger 
Kurve, Truderinger Spange, Ausbau nach Mühldorf u. v. a. m) 
weiterhin ungeklärt sind, wodurch erhebliche Auswirkungen auf 
die betroffenen Stadtteile und Menschen vor Ort befürchtet wer-
den, frage ich die Staatsregierung, wann wurde die Staatsre-
gierung vollständig und systematisch zu aktuellsten Planungen 
der DB Netz AG informiert (bitte mit Angabe der Daten und des 
jeweiligen Planungsstandes), welche Erkenntnisse in Gestalt 
aussagekräftiger und detaillierter Planungsunterlagen liegen 
der Staatsregierung zu den voraussichtlichen Belastungen für 
die Anwohnerinnen und Anwohner sowie der umliegenden 
Stadtviertel während der Bauphase vor, insbesondere hinsicht-
lich Lärm, Erschütterungen und verkehrlicher Einschränkun-
gen, wie stellt die Staatsregierung sicher, dass der Landtag als 
Haushaltsgesetzgeber sowie die betroffene Öffentlichkeit künf-
tig frühzeitig, transparent und kontinuierlich in die Gesamtpla-
nung eingebunden werden und eine koordinierte Abstimmung 
aller Einzelprojekte im Münchner Osten erfolgt? 

Antwort des Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr 

Für den Aus- und Neubau der bundeseigenen Schieneninfrastruktur ist gemäß 
Grundgesetz der Bund zuständig. Mit der Umsetzung der genannten Projekte wurde 
die bundeseigene Deutsche Bahn beauftragt, die auch für die Information der Öf-
fentlichkeit verantwortlich ist. 

 


